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Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz

Herrn Abgeordneten Dr. Timur Husein (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23719
vom 27. August 2025
über Antisemitischer Angriff auf eine Person am 20.06.2025 im Gleisdreieckpark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wurde der tatverdächtige Mann, der am 20.06.2025 im Gleisdreieckpark eine Person antisemitisch beleidigte
und mit einem Messer bedrohte mittlerweile angeklagt?

Zu 1.: Nein.

2. Stimmt es, dass die angegriffene Person aufgrund eines von ihr getragenen Davidsterns vom tatverdächtigen
Mann angegriffen wurde?

Zu 2.: Nach den bisherigen Ermittlungen trug der Geschädigte zum Zeitpunkt der Tat einen
Davidsstern an einer Halskette.

3. Wenn noch keine Anklage erhoben wurde, warum nicht?

4.Wenn Anklage erhoben wurde, wegen welcher Straftatbestände wurde der Angreifer angeklagt?

Zu 3. und 4.: Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

5. Trifft es zu, dass dieser Angreifer österreichischer Staatsbürger ist bzw. hat er noch weitere
Staatsbürgerschaften?

Zu 5.: Nach derzeitigem Kenntnisstand besitzt der Beschuldigte die österreichische
Staatsbürgerschaft. Weitere Staatsbürgerschaften sind nicht bekannt.
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6. Wenn ja, wurden gegen diesen Angreifer aufenthaltsbeende Maßnahmen initiiert?

7. Wenn keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen initiiert wurden, warum nicht?

Zu 6. und 7.: Angaben zu konkreten Maßnahmen in Einzelfällen stehen datenschutzrechtliche
und persönlichkeitsrechtliche Gründe entgegen.

Berlin, den 9. September 2025

In Vertretung

Dirk Feuerberg
Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz


